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Regeste

Untersuchungshaft | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer beantragt neben der Aufhebung des angefochtenen Entscheides
seine sofortige Haftentlassung. Dieses Begehren ist in Abweichung vom Grundsatz der
kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde zulässig, da im Falle einer nicht
gerechtfertigten strafprozessualen Haft die von der Verfassung geforderte Lage nicht schon
mit der Aufhebung des angefochtenen Entscheids, sondern erst durch eine positive
Anordnung hergestellt werden kann ( BGE 129 I 129 E. 1.2.1 S. 131 f. ; 124 I 327 E. 4b/aa
S. 333, je mit Hinweisen). Ebenso kann ein Beschwerdeführer den Antrag stellen, die
kantonalen Behörden seien anzuweisen, ihn unter gewissen Bedingungen oder Auflagen
freizulassen.

E. 2
Die Anordnung und Fortdauer von strafprozessualer Haft setzt nach aargauischem
Strafverfahrensrecht den allgemeinen Haftgrund des dringenden Tatverdachtes einer mit
Freiheitsstrafe bedrohten Handlung voraus (§ 67 Abs. 1 der Strafprozessordnung vom 11.
November 1958 [SAR 251.100; StPO/AG]). Zudem muss ein besonderer Haftgrund
gegeben sein; insofern bestimmt § 67 Abs. 2 StPO /AG, dass aus sicherheitspolizeilichen
Gründen ein Haftbefehl erlassen werden kann, wenn die Freiheit des Beschuldigten mit
Gefahr für andere verbunden ist, insbesondere wenn eine Fortsetzung der strafbaren
Tätigkeit zu befürchten ist, sowie zur Sicherung des Strafvollzuges nach der Beurteilung.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer ist am 13. Mai 1997 vom Bezirksgericht Kulm unter anderem wegen
eines vorsätzlichen Tötungsversuchs vom 8. Februar 1994 an seiner Ehefrau rechtskräftig
verurteilt worden. Im angefochtenen Entscheid wird er dringend verdächtigt, er habe seiner
Ehefrau am 28. Juli 2005 im Rahmen eines Streits sinngemäss mit der Wiederholung der
damaligen Tat gedroht. Gestützt auf das psychiatrische Gutachten über den
Beschwerdeführer aus dem ersten Strafverfahren bejahte das Obergericht
Ausführungsgefahr im Sinne von § 67 Abs. 2 StPO /AG, solange nicht aufgrund eines
ausführlichen neuen psychiatrischen Gutachtens eine andere Prognose möglich erscheine.
Der Beschwerdeführer bestreitet den Tatvorwurf und den Haftgrund der
Ausführungsgefahr. Er rügt in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 10 Abs. 2
BV und Art. 5 Ziff. 1 lit. c EMRK .

E. 2.2



Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das Bundesgericht bei der Überprüfung des
allgemeinen Haftgrundes des dringenden Tatverdachtes keine erschöpfende Abwägung
sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Macht ein
Inhaftierter geltend, er befinde sich ohne ausreichenden Tatverdacht in strafprozessualer
Haft, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse
genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung des
Beschwerdeführers an dieser Tat vorliegen, die kantonalen Behörden somit das Bestehen
eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften. Im
Haftprüfungsverfahren genügt dabei der Nachweis von konkreten Verdachtsmomenten,
wonach das inkriminierte Verhalten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen
Tatbestandsmerkmale erfüllen könnte (vgl. BGE 116 Ia 143 E. 3c S. 146). Das
Beschleunigungsgebot in Haftsachen lässt dabei nur wenig Raum für ausgedehnte
Beweismassnahmen. Zur Frage des dringenden Tatverdachtes bzw. zur Schuldfrage hat der
Haftrichter weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen, noch dem erkennenden
Strafrichter vorzugreifen. Vorbehalten bleibt allenfalls die Abnahme eines liquiden
Alibibeweises ( BGE 124 I 208 E. 3 S. 210 mit Hinweisen).

E. 2.3
Art. 5 Ziff. 1 lit. c EMRK anerkennt ausdrücklich die Notwendigkeit, Angeschuldigte an
der Begehung strafbarer Handlungen zu hindern, als Haftgrund ( BGE 125 I 361 E. 4c S.
366 ; 123 I 268 E. 2c S. 270). Die rein hypothetische Möglichkeit der Verübung von
Delikten sowie die Wahrscheinlichkeit, dass nur geringfügige Straftaten verübt werden,
reichen allerdings nicht aus, um eine Präventivhaft zu begründen ( BGE 125 I 60 E. 3a S. 62
mit Hinweis). Für die Annahme der Ausführungsgefahr ist nicht erforderlich, dass der
Verdächtige konkrete Anstalten getroffen hat, um das befürchtete Verbrechen zu vollenden.
Vielmehr genügt es, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Ausführung aufgrund einer
Gesamtwertung der persönlichen Verhältnisse des Verdächtigen sowie der Umstände als
sehr hoch erscheint ( BGE 125 I 361 E. 5 S. 366 f.). Bei Gewalttaten von der Schwere einer
Tötung darf an die Annahme von Ausführungsgefahr kein allzu hoher Massstab gelegt
werden. Besonders bei drohenden schweren Gewaltverbrechen ist dabei auch dem
psychischen Zustand des Verdächtigen bzw. seiner Unberechenbarkeit oder Aggressivität
Rechnung zu tragen. Anders zu entscheiden hiesse, die potentiellen Opfer einem nicht
verantwortbaren Risiko auszusetzen (vgl. BGE 123 I 268 E. 2e S. 271 f.).

E. 2.4
Bei staatsrechtlichen Beschwerden, die gestützt auf das verfassungsmässige Recht der
persönlichen Freiheit ( Art. 10 Abs. 2 BV , Art. 5 EMRK ) wegen der Ablehnung eines
Haftentlassungsgesuchs erhoben werden, prüft das Bundesgericht im Hinblick auf die
Schwere des Eingriffs die Auslegung und die Anwendung des kantonalen Rechts frei.
Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu
beurteilen sind, greift das Bundesgericht nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der
kantonalen Instanz willkürlich sind ( BGE 128 I 184 E. 2.1 S. 186 mit Hinweisen).

E. 2.5
Der Beschwerdeführer wird dringend verdächtigt, unter Anspielung auf den Vorfall vom 8.
Februar 1994 Todesdrohungen gegen seine Ehefrau zum Ausdruck gebracht zu haben. Das
Obergericht stützte sich für diesen Vorwurf auf ihre entsprechenden belastenden Aussagen.
Der Beschwerdeführer gibt zu, seine Frau am fraglichen Datum in einem Streit beschimpft



zu haben; er habe sie indessen dabei nicht bedroht. Insofern stehe Aussage gegen Aussage.
Im Übrigen habe sie ihn im damaligen Streit ebenfalls beschimpft. Massive verbale
Streitigkeiten seien in ihrer langjährigen Ehe nichts Aussergewöhnliches. Zwar steht jeder
Angeschuldigte bis zur allfälligen rechtskräftigen Verurteilung unter dem Schutz der
Unschuldsvermutung ( Art. 32 Abs. 1 BV ). Dies schliesst aber weder die Annahme eines
dringenden Tatverdachts noch des besonderen Haftgrundes der Ausführungsgefahr aus.
Dass der angefochtene Entscheid sich auf die Aussagen der Ehefrau abstützt, ist entgegen
der Meinung des Beschwerdeführers nicht zu beanstanden. Immerhin hat sie in der
polizeilichen Einvernahme vom 31. Juli 2005 an ihren Vorwürfen nach erfolgtem Hinweis
auf die Strafbarkeit falscher Anschuldigungen festgehalten. Aus ihren Aussagen ergeben
sich ausreichende Anhaltspunkte für eine mögliche Täterschaft des Beschwerdeführers am
fraglichen Delikt im Sinne eines dringenden Tatverdachts.

E. 2.6
Im angefochtenen Entscheid wird die Ausführungsgefahr für die fraglichen Drohungen
anhand des psychiatrischen Gutachtens aus dem ersten Strafverfahren beurteilt; dort wird
beim Beschwerdeführer eine Rückfallgefahr im Rahmen von engen Beziehungen nicht
ausgeschlossen. Dieser hat weder die derzeitige Ehekrise noch seine Eifersuchtsgefühle
bestritten. Trotz der Vorstrafe hat er sich in dieser Situation gegenüber seiner Ehefrau zu
strafrechtlich relevanten verbalen Ausfälligkeiten hinreissen lassen. Deren genauer Gehalt
wird in der laufenden Untersuchung zu klären sein. Nach Angaben seiner Ehefrau waren die
in diesem Rahmen ausgestossenen Drohungen gegen deren Leib und Leben gerichtet; es
geht mithin um schwere Drohungen. Ausserdem hat der Beschwerdeführer seiner Tochter
im Nachgang zum fraglichen Streit vom 28. Juli 2005 gesagt, er wolle sich erschiessen. In
der Einvernahme vom 29. Juli 2005 sagte er noch aus, er besitze keine Waffen. Anlässlich
einer Hausdurchsuchung wurden am 30. Juli 2005 zwei Pistolen, ein Kaninchentöter und
Munition sichergestellt. In der anschliessenden Einvernahme gab der Beschwerdeführer zu,
er habe im Nachgang zur Selbstmorddrohung eine Pistole verstecken wollen. Dem
Beschwerdeführer wurde im Strafurteil vom 13. Mai 1997 trotz des erwähnten Gutachtens
eine günstige Prognose gestellt und der bedingte Strafvollzug bewilligt. Dennoch kann nach
den neuen Vorkommnissen einstweilen auf das im ersten Strafverfahren eingeholte
Gutachten abgestellt werden, um das Potential seiner Fremdgefährdung einzuschätzen.
Gestützt auf die bisher vorliegenden Untersuchungsakten sind Zweifel angebracht, ob die
im Strafurteil angeordnete, offenbar abgeschlossene Gesprächstherapie genügend Gewähr
dafür bietet, dass sich der Beschwerdeführer heute, wie er behauptet, stets unter Kontrolle
hat. Im angefochtenen Entscheid wurde die vom Beschwerdeführer ausgehende Gefahr für
seine Ehefrau zutreffend gewürdigt; jedenfalls bis zum Vorliegen eines neuen
psychiatrischen Gutachtens ist dieser Würdigung beizupflichten. Demzufolge ist es im
Lichte der dargestellten Rechtsprechung gerechtfertigt, ihn in Haft zu halten.

E. 3
Bei der Präventivhaft gilt - wie bei den übrigen Haftarten - dass von ihrer Anordnung oder
Fortdauer abgesehen und an ihrer Stelle mildere Ersatzmassnahmen angeordnet werden
müssen, wenn solche möglich und ausreichend sind (vgl. § 83 StPO /AG und BGE 123 I
268 E. 2c S. 270 f. mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer ist selbständig erwerbender
Taxihalter. Er bestreitet nicht nur, wie dargelegt, eine Gefährdung seiner Frau, sondern
macht auch geltend, durch die Aufrechterhaltung der Haft werde er um seine
Existenzgrundlage gebracht. Als Ersatzmassnahmen hat er im kantonalen Verfahren im



Wesentlichen die Anordnung einer Gesprächstherapie und ein Kontaktverbot zur Ehefrau
vorgebracht. Im bundesgerichtlichen Verfahren führt er ergänzend die Verpflichtung an, bei
seinem Schwager zu wohnen. Ebenso nennt er die periodische Meldung bei der Polizei,
elektronische Fussfesseln sowie die jederzeitige Erreichbarkeit per Natel (Funktelefon). Das
Bundesgericht wird ersucht, die Haftentlassung allenfalls unter einer oder, soweit nötig,
mehreren dieser Auflagen in Kombination zu gewähren. Alle Auflagen seien mit der
Strafandrohung von Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu versehen. Beim
Vorliegen der Ausführungsgefahr der hier zur Diskussion stehenden Verbrechensart fallen
mildere Massnahmen als die Haft kaum in Betracht (vgl. BGE 124 I 208 E. 5 S. 214). Im
angefochtenen Entscheid wird zu Recht auf die besondere Dynamik der Beziehung unter
den Ehegatten hingewiesen. Selbst bei der Freilassung des Beschwerdeführers unter
Anordnung aller vorgeschlagenen Auflagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
Ehefrau zu weiteren Kontakten mit ihm einwilligt. Auch bei der allfälligen
Wiederaufnahme der Gesprächstherapie verbleibt gerade in einem solchen Fall, ohne anders
lautende Einschätzung im angeforderten neuen psychiatrischen Gutachten, eine
ernstzunehmende Ausführungsgefahr. Die fraglichen Ersatzmassnahmen sind daher nicht
geeignet, der Gefahr der Begehung einer schweren Straftat zu begegnen. Ein wirksamer
Schutz der Ehefrau lässt sich nur mit der Aufrechterhaltung der Haft bewerkstelligen.

E. 4
Beiläufig beanstandet der Beschwerdeführer ferner eine Verletzung des in Art. 31 Abs. 3
BV bzw. Art. 5 Ziff. 3 EMRK gewährleisteten Beschleunigungsgebots in Haftsachen. Diese
Rüge erweist sich ebenfalls als unbegründet. Die Erstattung des in Auftrag gegebenen
psychiatrischen Gutachtens wurde am 16. August 2005 schriftlich innert einer Frist von vier
Monaten zugesagt; parallel dazu hat der verantwortliche Arzt mündlich in Aussicht gestellt,
diese Frist so weit wie möglich auf drei Monate zu reduzieren. Angesichts der
Vorgeschichte ist es nicht zu beanstanden, dass für das neue Gutachten umfangreiche
Abklärungen vorgenommen werden sollen; das vom Beschwerdeführer befürwortete
Notfallgutachten fällt ausser Betracht. Im angefochtenen Entscheid wird die
Aufrechterhaltung der Haft im zeitlichen Rahmen der für das Gutachten geplanten Frist als
verhältnismässig eingestuft. Das Bundesgericht hat eine Präventivhaft von drei Monaten zur
Einholung eines psychiatrischen Gutachtens über einen Beschwerdeführer, dem im
Wesentlichen ebenfalls Beschimpfungen und schwere Drohungen vorgeworfen wurden,
geschützt (Urteil 1P.30/2000 vom 11. Februar 2000, E. 5c). Es steht zu erwarten, dass in
dieser zeitlichen Grössenordnung auch im vorliegenden Fall ein aussagekräftiges
psychiatrisches Gutachten zur Verfügung steht. Gestützt darauf wird die Berechtigung der
Haft beförderlich neu zu prüfen sein.

E. 5
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang trägt der
Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
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